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Landtag von Schleswig-Holstein 

An die Vorsitzende des Innen- und Rechtsausschusses 

des Landtages 

Frau Barbara Ostmeier – Ausschussbüro – 

Düsternbrooker Weg 70 

 

24105 Kiel 

 

 

Sehr geehrte Frau Ostmeier, 

 

mit Bestürzung und großer Verwunderung haben wir vom GO-Gesetz § 76 

Abs.4 vom 22.3.2012 (in Kraft getreten am 13.4.12) Kenntnis erhalten. 

 

Wie wir wissen, wird jetzt weiter der Landtag über eine Gesetzesänderung 

entscheiden. Ihr Innen- und Rechtsausschuss hat sich in diesen Tagen mit einer 

Änderung des Gesetzes befasst und mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die 

Grünen, FDP, Piraten und des Abgeordneten des SSW dem Landtag die 

unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs der Fraktionen SPD, Bündnis 

90/Die Grünen und der Abgeordneten des SSW empfohlen (Einführung einer 

Bagatellgrenze für Sachspenden bis Euro 50,00). 

 

Dieses Gesetz trifft uns sehr hart und wir dürften vermutlich kaum noch 

Spenden mehr für unser soziales, ehrenamtliches Handeln erhalten. 

 

Wir, die „Pinosaurier“, sind eine kleine Herrenrunde (kein eingetragener 

Verein), die sich seit Jahren erfolgreich zum Ziel gesetzt hat, bedürftige Kinder 

aus finanziell benachteiligten Haushalten zu unterstützen, insbesondere für 

Mittagessen in Schulen und Tageskinderstätten. Wir ermöglichen also vielen 

Kindern gemeinsam mit allen Kindern Essen einzunehmen und nicht mehr 

ausgegrenzt zu werden. 

 

Vor der Änderung des § 76 Abs. 4 GO haben wir Spenden eingeworben, die an 

die Stadtkasse Pinneberg gezahlt wurden, damit die Spender von dort eine vom 

Finanzamt anerkennungsfähige Spendenquittung erhalten konnten. Die Gelder 
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wurden dann entsprechend unserer Verfügung gemeinnützigen Zwecken 

zugeführt. Nach dem Gesetz ist dieses „automatische“ Verfahren nicht mehr 

möglich. Nun muss der Bürgermeister vorher ausdrücklich über die 

Entgegennahme des Angebotes einer Spende im Einzelfall entscheiden. Über 

die Annahme und Vermittlung hat die Ratsversammlung in öffentlicher Sitzung 

jeweils zu entscheiden. 

 

Zunächst hemmt diese neue Regelung das Verfahren in zeitlicher Hinsicht. 

Darüber hinaus ist – wie schon oben erwähnt – sehr zu befürchten, dass die 

Spendenbereitschaft wegen der Öffentlichkeit der Vorgänge stark abnimmt 

bzw. Spender auch von anderen Organisationen angesprochen werden. 

Welcher Spender will sich wohl mit Namen und Spendenbetrag in der 

Öffentlichkeit offenbaren? 

 

Mit dem Gesetz sollten doch vermutlich nur korruptionsgefährliche 

Zuwendungen, die direkt an die jeweilige Gemeinde gehen, aufgedeckt und 

vermieden werden. Aber unsere Spender gehören nicht zu denen, die sich 

Vorteile „erkaufen“ wollen. Hier wird aus wohltätiger Gesinnung gehandelt. 

Dieses Gesetz bedeutet eine erhebliche Benachteiligung gegenüber 

Organisationen (zum Beispiel Vereine), die selber Spendenbescheinigungen 

ausstellen dürfen. Eine Ungleichbehandlung. 

 

Auch wenn Ihr Ausschuss jetzt nur eine kleine unbedeutende Änderung 

vorgeschlagen hat, bitten wir Sie sehr, unsere Belange noch einmal 

aufzugreifen und zu erörtern. 

 

Aus einem Pressebericht der Lübecker Nachrichten konnten wir entnehmen, 

dass der Innenminister, Herr Andreas Breitner, noch in diesem Jahr das Gesetz 

kippen will („Wir werden die Regelung ersatzlos streichen“, so seine Aussage). 

Aber das scheint ja  aufgrund Ihrer jetzigen Ausschuss-Empfehlung nicht mehr 

zu stimmen. 

 

Gerne höre ich wieder von Ihnen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. K. Desselmann 

 

Anlage Flyer über die Pinosaurier 

 

D/Herrn Innenminister Andreas Breitner 
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